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 Kleine Anfrage
 der  Abgeordneten  Dr.  Volker  Wissing,  Jens  Ackermann,  Dr.  Karl  Addicks,  Christian
 Ahrendt, Uwe Barth, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher,
 Patrick Döring, Jörg van Essen, Ulrike Flach, Otto Fricke, Paul K. Friedhoff,
 Horst Friedrich (Bayreuth), Dr. Edmund Peter Geisen, Hans-Michael Goldmann,
 Miriam  Gruß,  Joachim  Günther  (Plauen),  Dr.  Christel  Happach-Kasan,  Heinz-Peter
 Haustein, Birgit Homburger, Dr. Werner Hoyer, Hellmut Königshaus, Dr. Heinrich
 L.  Kolb, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann, Ina Lenke, Horst
 Meierhofer,  Patrick  Meinhardt,  Jan  Mücke,  Burkhardt  Müller-Sönksen,  Dirk  Niebel,
 Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Dr. Konrad Schily,
 Marina Schuster, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Max Stadler, Dr. Rainer Stinner,
 Carl-Ludwig Thiele, Florian Toncar, Dr. Daniel Volk, Hartfrid Wolff (Rems-Murr),
 Dr.  Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP

 Verstaatlichung der Hypo Real Estate

 Am  29.  September  2008  wurde  in  einer  konzertierten  Aktion  die  Hypo  Real
 Estate  (HRE)  mit  einer  Milliardenbürgschaft  des  Bundes  sowie  einiger  Privat-
 banken  vorübergehend  stabilisiert.  Dem  Bundesminister  der  Finanzen,  Peer
 Steinbrück,  zufolge  ging  es  darum,  eine  „geordnete  Abwicklung“  des  Instituts
 als  Unternehmen  zu  ermöglichen  (dpa,  rtr).  Ohne  das  Eingreifen  des  Bundes
 und  der  Banken  hätte  nach  Angaben  des  Präsidenten  der  Deutschen  Bundes-
 bank,  Dr.  Axel  A.  Weber,  ein  Totalstillstand  des  gesamten  Geldsystems  gedroht.
 Unklarheit  besteht  aber  nach  wie  vor  über  die  Rolle  der  deutschen  Bundesan-
 stalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin).  Im  Widerspruch  zu  den  Äuße-
 rungen  des  Bundesministers  der  Finanzen,  Peer  Steinbrück,  erklärte  der  Präsi-
 dent  der  BaFin,  Jochen  Sanio,  in  einer  gemeinsamen  Sitzung  des  Finanz-  und
 Haushaltsausschusses,  dass  man  die  Deutsche  Pfandbriefbank  sehr  wohl  ge-
 prüft  habe.  Das  Nachrichtenmagazin  „DER  SPIEGEL“  (Ausgabe  Nr.  6/2009)
 schreibt,  dass  die  BaFin  bereits  im  Frühjahr  2007  darauf  drängte,  die  HRE-
 Holding  Depfa  in  die  staatliche  Finanzaufsicht  einzubeziehen.  Aber  auch  diese
 Initiative  blieb,  wie  die  Prüfberichte  der  BaFin  über  die  kritische  Finanzie-
 rungslage  der  HRE,  folgenlos.  So  wie  sich  der  Sachverhalt  darstellt,  hatte  das
 Bundesministerium  der  Finanzen  (BMF)  bereits  frühzeitig  Warnsignale  der
 Finanzaufsicht erhalten, diese allerdings tatenlos zu den Akten gelegt.

 Wir fragen die Bundesregierung:

 1.  Welche  Gründe  haben  den  Bundesminister  der  Finanzen,  Peer  Steinbrück,
 veranlasst,  am  29.  September  2008  eine  geordnete  Abwicklung  der  Hypo
 Real  Estate  anzukündigen,  und  inwieweit  würde  eine  eventuelle  Verstaat-
 lichung dazu dienen, eine geordnete Abwicklung sicherzustellen?
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2.  Was  versteht  der  Bundesminister  der  Finanzen,  Peer  Steinbrück,  unter
 einer geordneten Abwicklung?

 3.  Auf  welchen  Sachverhalt  hat  der  Bundesminister  der  Finanzen,  Peer
 Steinbrück,  seine  Äußerungen  in  Bezug  auf  die  Hypo  Real  Estate,  „er
 habe in  einen Abgrund geschaut“, bezogen?

 4.  Hat  der  Bundesminister  der  Finanzen,  Peer  Steinbrück,  im  Zusammenhang
 mit  der  Rettung  der  Hypo  Real  Estate  in  der  Öffentlichkeit  die  Formulie-
 rung  „geordnete  Abwicklung“  stets  mit  dem  Hinweis,  dass  diese  nur  im
 Falle  der  Insolvenz  erfolgen  solle,  gebraucht,  und  wenn  nein,  warum  nicht?

 5.  Inwieweit  waren  die  Meldungen  über  eine  „geordnete  Abwicklung“  der
 Hypo  Real  Estate  hilfreich  für  den  Fortbestand  bzw.  die  Rettung  des  Unter-
 nehmens,  und  wie  begründet  die  Bundesregierung  ihre  diesbezügliche  Auf-
 fassung?

 6.  Wann  hatte  a)  die  BaFin,  b)  das  zuständige  Fachreferat  im  Bundesministe-
 rium  der  Finanzen  und  c)  die  politische  Hausleitung  erste  Informationen
 über  die  kurzfristige  Refinanzierung  der  Hypo  Real  Estate  und  die  damit
 evtl. verbundenen Risiken?

 7.  Sieht  die  Bundesregierung  einen  Anlass,  ein  Ordnungswidrigkeitenver-
 fahren  nach  §§  15,  39  des  Wertpapierhandelsgesetzes  (WpHG)  (Ad-hoc-
 Mitteilungen)  gegen  die  HRE  einzuleiten,  und  wenn  ja,  weshalb,  und  wenn
 nein, weshalb nicht?

 8.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung,  dass  die  Parlamentarische  Staatssekre-
 tärin  beim  Bundesminister  der  Finanzen  Nicolette  Kressl  in  der  Frage-
 stunde  es  Deutschen  Bundestages  erklärt  hat,  dass  die  BaFin  nicht  in  Irland
 prüfe  (Plenarprotokoll  16/182,  S.  1903/1904)  während  nahezu  zeitgleich
 der  Präsident  der  BaFin,  Jochen  Sanio,  in  einer  gemeinsamen  Sitzung  des
 Finanz-  und  Haushaltsausschusses  erklärt  hat,  dass  man  sehr  wohl  in  Irland
 geprüft habe?

 9.  Wusste  die  Parlamentarische  Staatssekretärin  Nicolette  Kressl  von  den  Prü-
 fungen  der  BaFin  in  Irland,  und  wenn  ja,  warum  hat  sie  dieses  nicht  aus-
 drücklich  gesagt,  und  wenn  nein,  ist  es  nach  Ansicht  der  Bundesregierung
 angemessen,  die  politische  Hausleitung  nicht  über  Berichte  bzw.  Prüfungen
 der BaFin in Kenntnis zu setzen?

 10.  Welche  Konsequenzen  hat  die  Bundesregierung  aus  diesem  Vorfall  gezo-
 gen?

 11.  Wurde  im  Bundesministerium  der  Finanzen  in  dem  für  die  BaFin  zustän-
 digen  Bereich  eine  Schwachstellenanalyse  durchgeführt,  und  wenn  nein,
 warum nicht, und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

 12.  Welche  Maßnahmen  dienst-  bzw.  zivilrechtlicher  Natur  hat  der  Bundes-
 minister  der  Finanzen  gegenüber  den  für  die  nicht  erfolgte  Weiterleitung
 der  Berichte  der  BaFin  an  die  Hausleitung  verantwortlichen  Mitarbeiterin-
 nen  bzw.  Mitarbeiter  ergriffen,  und  ist  mittlerweile  sichergestellt,  dass  die
 Hausleitung über alle Berichte der BaFin umfassend informiert wird?

 13.  Ist  das  für  die  Finanzmarktaufsicht  zuständige  Referat  des  Bundesministe-
 riums  der  Finanzen  bei  sich  abzeichnenden  Finanzkrisen  auch  ohne  Einbin-
 dung  der  politischen  Hausleitung  zur  selbstständigen  Einleitung  von  Maß-
 nahmen gegenüber Finanzinstituten berechtigt?



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/11950
14.  Hat  die  BaFin  das  Bundesministerium  der  Finanzen  aufgefordert  Finanz-
 holdings  unter  staatliche  Kontrolle  zu  stellen  (DER  SPIEGEL,  Nr.  6/2009),
 und  wenn  ja,  wann  ist  dieses  zum  ersten  Mal  erfolgt,  und  warum  hat  die
 Bundesregierung  die  Forderung  erst  mit  der  Novelle  des  Pfandbriefrechtes
 aufgegriffen?

 15.  Wann  hat  die  Bundesregierung  von  der  entstandenen  Milliardenfinanzie-
 rungslücke  bei  der  Hypo  Real  Estate,  die  das  erste  Rettungspaket  notwen-
 dig machte, erstmalig erfahren?

 16.  Wann  hat  der  Bundesminister  der  Finanzen  von  der  am  29.  September
 2008  abgelaufenen  Frist  nach  dem  Umwandlungsgesetz  für  die  Geltend-
 machung  von  Ansprüchen  gegen  Alteigentümer  der  HRE  erfahren,  und  auf
 welche  Summe  dürften  sich  nach  Einschätzung  der  Bundesregierung  diese
 belaufen?

 17.  Welche  Ansprüche  sind  am  29.  September  2008  verjährt,  und  wie  hoch
 waren dieselben?

 18.  Haben  an  den  Verhandlungen  an  der  Rettung  über  die  HRE  im  Vorfeld  des
 29.  September  2008  Personen  aus  dem  Umfeld  der  Alteigentümer  teil-
 genommen, und wenn ja, um welche hat es sich dabei gehandelt?

 19.  Ist  die  Information  der  Öffentlichkeit  über  das  Milliardenloch  bei  der  HRE
 nach  Ablauf  der  Verjährungsfrist  nach  dem  Umwandlungsgesetz  geeignet
 eventuelle  Schadensersatzforderungen  der  derzeitigen  Eigentümer  gegen-
 über  der  Bundesregierung  zu  begründen,  und  wie  begründet  die  Bundes-
 regierung ihre diesbezügliche Auffassung?

 20.  Gab  es  im  Vorfeld  der  Abspaltung  der  Hypo  Real  Estate  Hinweise  bzw.  Be-
 anstandungen  der  BaFin  über  den  entsprechenden  Geschäftsbereich  der
 Hypovereinsbank, und um welche hat es sich dabei jeweils gehandelt?

 21.  Welche  Informationen  hat  die  Bundesregierung  bzgl.  der  Sicherheiten  der
 seitens  der  Deutschen  Pfandbriefbank  emittierten  Pfandbriefe,  und  sind
 diese Sicherheiten der Höhe nach ausreichend?

 22.  Wie  hoch  ist  das  Volumen  der  seitens  der  Depfa  emittierten  Hypotheken-
 bzw.  Öffentlichen  Pfandbriefe,  und  wie  hoch  ist  der  Anteil  deutscher
 Hypotheken-  bzw.  Öffentlicher  Pfandbriefe  am  Gesamtvolumen  der  seitens
 der Depfa emittierten Pfandbriefe?

 23.  Wie  viele  Gewerbe-  bzw.  Wohnimmobilien  sind  nach  Ansicht  der  Bundes-
 regierung  über  Depfa-Pfandbriefe  finanziert,  und  wie  würde  sich  eine
 Insolvenz der HRE bzw. Depfa auf diese auswirken?

 24.  Welches  Risiko  für  die  öffentlichen  Haushalte  der  Bundesrepublik
 Deutschland  wäre  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  mit  einer  Insolvenz
 der Depfa verbunden?

 25.  Wie  hoch  ist  der  Anteil  des  jährlichen  Finanzbedarfes  der  öffentlichen
 Haushalte  in  der  Bundesrepublik  Deutschland,  der  über  Pfandbriefe  ge-
 deckt wird?

 26.  Wie  oft  war  das  Pfandbriefgeschäft  der  Depfa  Gegenstand  der  Unter-
 suchung der BaFin bezogen auf die letzten fünf Jahre?

 27.  Mit  welchen  jährlichen  Einnahmen  aus  den  Bürgschaften  für  die  HRE
 rechnet  die  Bundesregierung,  und  wie  stellen  sich  im  Vergleich  dazu  die
 Finanzierungskosten  der  Bürgschaften  für  die  Bundesrepublik  Deutschland
 dar?

 28.  Lagen  bzw.  liegen  der  BaFin  bzw.  dem  Bundesministerium  der  Finanzen
 Hinweise  auf  Unregelmäßigkeiten  im  Pfandbriefgeschäft  der  Depfa  vor,
 und wenn ja, um welche handelt es sich dabei?
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29.  Ist  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  mit  den  Milliardenbürgschaften  des
 Bundes  die  Sicherheit  der  seitens  der  Depfa  emittierten  Pfandbriefe  ge-
 währleistet,  und  wie  begründet  die  Bundesregierung  ihre  diesbezügliche
 Auffassung?

 30.  Zu  welchen  Konditionen  hat  die  Hypo  Real  Estate  Mittel  des  Bundes  zur
 Fortführung  ihres  Geschäftsbetriebes  erhalten,  und  wie  hoch  ist  der  Anteil
 des  Bundes  bzw.  der  Aktionäre  im  Falle  eines  positiven  Jahresergebnisses
 der HRE?

 31.  Wie  hoch  sind  die  bisher  im  Zusammenhang  mit  der  HRE  entstandenen
 Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler?

 32.  Kann  die  Bundesregierung  weitere  Belastungen  der  Steuerzahlerinnen  und
 Steuerzahler  durch  die  HRE  künftig  ausschließen,  und  wenn  nein,  welche
 zusätzlichen  Belastungen  sind  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  möglich,
 und  wenn  ja,  wie  begründet  die  Bundesregierung  ihre  diesbezügliche  Auf-
 fassung,  und  auf  welche  Summe  beziffert  sie  die  noch  ausstehenden  Risi-
 ken?

 33.  Welche  Gründe  haben  die  Bundesregierung  davon  abgehalten,  die  Gewäh-
 rung  der  Milliardenbürgschaften  direkt  mit  der  Übertragung  von  Unterneh-
 mensanteilen  zu  verbinden,  und  wie  hoch  ist  nach  Ansicht  der  Bundes-
 regierung  der  derzeitige  Unternehmenswert  in  Relation  zu  den  bislang  ge-
 währten Bürgschaften?

 34.  Welche  Auswirkungen  hätte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  eine  Ver-
 staatlichung  der  HRE  bzw.  Enteignung  der  HRE-Aktionäre  auf  eventuell
 bestehende  Schadensersatzforderungen  nach  dem  Umwandlungsgesetz,
 und wie begründet die Bundesregierung ihre diesbezügliche Auffassung?

 Berlin, den 11. Februar 2009

 Dr. Guido Westerwelle und Fraktion
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